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Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes(VIG);

Ihr Antrag vom 10.10.2019

auf Ihren o. g. Antrag hin ergeht folgender Bescheid:

1. Antragsgemäß gewähre ich Ihnen den Informationszugang bezüglich des

Betriebes „IKEA Restaurant Kamen“, Kamen Karree 1, 59174 Kamen, wie

folgt:

Bei den im letzten halben Jahr im vorgenannten Betrieb durchgeführten Kon-

trollen wurden keine Feststellungen gem. $ 2 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 VIG getrof-

fen.

2. Für diese Auskunft werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.

Begründung

Mit E-Mail vom 10.10.2019 beantragten Sie hier auf Grundlage der $8$ 1 und 2

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG den Zugang zu folgenden Informationen bezüglich des

0. 9. Betriebes:

1. Die Zeitpunkte aller lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen derletz-

ten fünf Jahre.

2. Soweit dabei Beanstandungenfestgestellt wurden, wird die Herausgabe des

entsprechendenKontrollberichtes beantragt.

Nach & 12 Abs. 1 Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und

Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) i. V. m. $ 3 Abs. 1 Nr. 2 Verwal-

tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) bin ich

für die Entscheidung überdiesen Antrag zuständig.
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Mit freundlichenGrüßen

Gemäß 8 6Abs. 1 Satz 1 VIG istdieForm des Informationszugangesgrundsätzlichindas Ermessen der

zu entscheidendenBehörde gestellt.Wird einebestimmteArtdes Informationszugangesbegehrt,so darf

diesergemäß $ 6Abs. 1 Satz2 VIG nuraus wichtigemGrund aufandereArtgewährtwerden.

SiebateninIhremAntragum dieÜbersendung derbegehrtenInformationenin elektronischerForm. Hier

istes jedochaufgrundderTatsache,dass nachAuskunftdes Datenschutzbeauftragenfürden KreisUn-

na einsichererVersand der Daten per einfacher E-Mailnichtgewährleistetist,sach-und ermessenge-

recht,den Informationszugangin Schriftformzu gewähren.

Des WeiterenbatenSieum MitteilungderZeitpunkteallerlebensmittelrechtlichenBetriebsüberprüfungen

der letztenfünfJahre und ggfs.um Übersendung der Kontrollberichte.UnterBeachtung derFrist des $

40 Abs. 4a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch-LFGB-, wonach u. a. für lebensmittelrechtliche

Informationeneine zeitlicheBefristungvon sechs Monaten vorgesehenist, teileichIhnenmit,dass inner-

halbderletztensechsMonate keineBeanstandungenfestgestelltwurden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesenBescheid kann innerhalbeinesMonats ab Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht

Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben werden. Die Klageist schriftlichoder

zurNiederschriftbeim Urkundsbeamten derGeschäftsstellezu erklären.

Solltedie Fristdurch ein Verschuldeneines von Ihnen Bevollmächtigtenversäumt werden, so würde des-

sen VerschuldenIhnenzugerechnetwerden.

Die Klagekann auch durchÜbertragungeineselektronischenDokuments andie elektronischePoststelle

des Gerichtserhoben werden.Das elektronischeDokument mussfür dieBearbeitungdurchdas Gericht

geeignetsein.Es muss miteinerqualifiziertenelektronischenSignaturderverantwortendenPerson ver-

sehen seinodervon derverantwortendenPerson signiertund aufeinem sicherenÜbermittlungswegge-

mäß $ 55a Abs.4 Verwaltungsgerichtsordnung(VwGO) eingereichtwerden. DiefürdieÜbermittlungund

BearbeitunggeeignetentechnischenRahmenbedingungen bestimmen sichnach nähererMaßgabe der

Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung(ERVV).

Weitere InformationenerhaltenSie auf der Internetseitewww.justiz.de.


